
 

 

 

Beitrittserklärung 

________________________________ 

 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein offensiv’91 e.V. und erkenne damit die 
Satzung an.  

 

Name: ____________________________  Vorname: ____________________________ 

Straße/ Hausnummer: _____________________________________________________ 

PLZ/ Ort: __________________________ Geburtsdatum: _______________________ 

Telefon: ___________________________ E-Mail: ______________________________ 

 

Ich bin bereit, den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeitrag (siehe 
aktuelle Beitragsordnung) zu zahlen.  

Bankdaten:  

offensiv’91 e.V.  
IBAN:  DE76 1002 0500 0003 3471 00 

BIC:  BFS WDE 33 BER 

 

 

Ort/ Datum: _______________________ Unterschrift: ____________________________ 

 

 

 

฀ Der Antrag wurde durch den Vorstand angenommen am ______________________.  
฀ Der Antrag wurde durch den Vorstand abgelehnt am _________________________. 



 

 

 

Beitragsordnung 

________________________________ 

 

§ 1 Grundlage 

Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Vereinsmitglieder. 

Die Grundlage für diese Beitragsordnung findet sich in § 5 der Vereinssatzung in der 
Fassung vom 06.11.2025. 

§ 2 Beitragshöhe 

Jedes ordentliche Mitglied hat kalenderjährlich einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
30,00 Euro zu zahlen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu 
erlassen. Ein Rechtsanspruch auf solche Zahlungserleichterungen besteht nicht. 

§ 3 Zahlungsform 

Die Mitgliedsbeiträge sind mittels Kontoüberweisung bis Ende Juli des laufenden 
Kalenderjahres zu zahlen. 

Das Vereinskonto wird bei der Bank für Sozialwirtschaft geführt: 

IBAN:  DE76 1002 0500 0003 3471 00 

BIC:  BFS WDE 33 BER 

§ 4 Datenverarbeitung 

Die Beitragserhebung erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung. Die dafür 
erforderlichen Daten der Mitglieder werden gemäß den Vorgaben der DSGVO 
gespeichert. Näheres regelt die Datenschutzerklärung des Vereins. 

§ 5 Vereinsaustritt 

Die Beitragspflicht endet mit der Mitgliedschaft. 

§ 6 Inkrafttreten  

Diese Beitragsordnung wurde zur Mitgliederversammlung am 06.11.2025 
beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 


